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Äußerungen zur frühzeitigen Beteiligung: 
Der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB   vom 01.09.2017 bis 29.09.2017 
Der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (TÖB) gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
  vom 25.08.2017 bis 29.09.2017 

 

BPlan Nr. 61.14  
„Gewerbegebiet südlich der Seckenheimer Landstraße“ 
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 Stadt Mannheim | FB 67 | Postfach 10 00 35 | 68133 Mannheim   

    

 67.21 -  
 
 
 
 
 

 Frau  
3. OG, Raum  
Collinistraße 1, 68161 Mannheim 
Telefon: (06 21) 293 -  
Telefax: (06 21) 293 -  
@mannheim.de 

Termine nach telefonischer Vereinbarung 

Unser Zeichen:  

20170634/67.2.2-SF 

21.10.2019 

Stellungnahme – Altlasten / Bodenschutz 

 Bebauungsplan Nr. 61.14 "Gewerbegebiet südlich der Secken
heimer Landstraße" in Mannheim-Neuostheim 

- Vorlage zum Aufstellungsbeschluss  

  

Wir nehmen zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung: 

Nach Auswertung des Bodenschutz- und Altlastenkatasters ist das Plangebiet Nr. 61.14 „Gewerbege
biet südlich der Seckenheimer Landstraße“ von mehreren Altstandorten betroffen. 

Die Einträge aus dem Bodenschutz- und Altlastenkataster können Sie nachfolgender Tabelle entneh
men: 

Flächen-
Nr. 

Fallgruppe Flächenname Beweis- 

niveau 

Wirkungs
pfad 

Handlungs- 

bedarf 

Kriterium 

04837-
000 

altlastverdächtige 
Fläche / Altlast 

AS Papierherstel
lung 1 

Boden - 
Mensch OU 

 
04833-
000 B-Fall AS Tankstelle 1 

Boden - 
Mensch B Entsorgungsrelevanz 

04830-
000 

altlastverdächtige 
Fläche / Altlast 

AS Schuhherstel
lung 1 

Boden - 
Grundwasser OU 

 
04808-
000 B-Fall AS Tankstelle 1 

Boden - 
Grundwasser B Entsorgungsrelevanz 

04800-
000 B-Fall 

AS Färben-Reini
gen-Waschen 1 

Boden - 
Grundwasser B Entsorgungsrelevanz 

04834-
000 B-Fall AS Tankstelle 1 

Boden - 
Mensch B Entsorgungsrelevanz 

04818-
000 

altlastverdächtige 
Fläche / Altlast 

AS Kunststoffe und 
Asbest 1 

Boden - 
Grundwasser B 

Anhaltspunkte; derzeit 
keine Exposition 

04835-
000 

altlastverdächtige 
Fläche / Altlast AS Tankstelle 1 

Boden - 
Mensch OU 

 
04823-
000 B-Fall AS Tankstelle 1 

Boden - 
Grundwasser B Entsorgungsrelevanz 

− 

− 

− 
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04841-
000 A-Fall 

AS P 66/a Chem. 
Reinigung Kramer,  5 

Boden - 
Grundwasser 

A nach Sa
nierung  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Von: 67  
Gesendet: Dienstag, 3. Dezember 2019 14:52 
An: FB61 @mannheim.de> 
Betreff: BPlan Nr. 61.14 "Gewerbegebiet südlich der Seckenheimer Landstraße" 

Hallo Herr, 

ich habe eine paar Argumente zusammengetragen, die Ihnen hoffentlich in der Beantwor
tung Ihrer Frage weiterhelfen: 

- Durch den Bebauungsplan wird die derzeitige bauliche Situation nicht geändert. Das 
bedeutet, dass auch an der Umweltsituation insbesondere der aktuellen Bodenbe
schaffenheit keine Änderungen vorgenommen werden. 

- Die Aufstellung zielt primär darauf ab, das bereits vorhandene vor Ort zu sichern 
- Er dient überwiegend dem Ausschluss von best. Nutzungen (z.B. Vergnügungsstät

ten, Wohnnutzungen), nicht der baulichen Neuordnung. 
- Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden keine Bauvorhaben unmittelbar 

ausgelöst, die mit Eingriffen in den Untergrund verbunden sind. 
- Das Plangebiet ist großflächig bebaut und überwiegend versiegelt. Eine Umweltge

fährdung durch eine erhebliche Bodenbelastung ist nicht zu erwarten. Von einer 
Kennzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB kann abgesehen werden. 

- Die im Altlastenkataster vorhandenen Einträge sind so zu bewerten, dass der boden
schutzrechtliche Regelungsbedarf bei baulichen Veränderungen im nachgeschalteten 
Bauantragsverfahren bewältigt werden kann.  

Ansonsten können wir auch gern nochmal darüber sprechen. Rufen Sie einfach an ☺ 

Mit freundlichen Grüßen 

Untere Bodenschutz- und Wasserbehörde 

 
Grünflächen und Umwelt  

Collinistraße 1 | 68161 Mannheim 

Tel.: 0621-293- 
Fax: 0621-293- 
E-Mail: @mannheim.de  
www.mannheim.de 

 

mailto:sandra.finnah@mannheim.de
http://www.mannheim.de/
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